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E7&gt;emnach Christoph Fischbach, von Altenbmsla hiesigen Amts gebürtig, welcher, vermöge Kirchen-
buchs, den 2neu Nov- 1689. gebohren, seit 30 bis 40 Jahre» von seinem Geburtsorte hinweg

und sich in die Fremde begeben, und bishero, alles Nachferschens ohngeachtet, dessen Aufenthalt
nicht ausfindig gemacht werden können; daher» dessen Kinder auch Enkel um Verabfolgung seiner
Nachlassenschafft nachgesuchet: Alß wird gedachter Christoph Fischbach dergestalten per-
cmroriè hiermit ciriret, daß er Freytags, den 29ten Septembr., indem ihm 14 Tage vor den er
sten, 14 Tage vor den zweyten, und 14 Tage vor den letzteren ^remroristhen Tamin bestimmt wer
den, vor hiesigem Fürstl. Amte erscheinen; oder in dessen Entstehung sich gewärtigen solle, daß er
xro Moituo dedarirt, und dessen Nachlassenschafft seinen Kindern auch Enkel, ohne weitere Caution
verabfolget werde. Decretum Wannftied , den 7 Inn. 1769.

Verpacht-Sachen.
r) Nachdem der zu Verpachtung des hiesigen Herrschasstlichen Vorwerks anberaumte Terminus Uc!-

tationis, aus Versehen zu kurz angesetzt gewesen; dahero dazu anderweiter Terminus auf Donners
tag , den 28ten Septembr., anberaumet worden; Alß wird solches zu dem Ende hiermit noch
mals öffentlich bekannt gemacht, damit die etwaige Liebhaber, von der Beschaffenheit der Güther
vorhero behörige Kundschafft einziehen, auch sich ratione ihres Vermögens und sonstiger Qualitäten,
durch gerichtliche Zeugnisse, erfoderlichermaßen legitim«*» können; hiernächst aber m Termina
Donnerstags den 28ten Septembr. Vormittags, in Rokeyberg an der Fulda einzufinden, und auf
die Gebothe sich weiterer Verfügung zu gewärtigen haberr. Wannfried, den 25. August 1769..

s) Es soll ein nochmaliger Licitations Termin, zu Verpachtung des Amts Sababurg mit der Vogtey
Lippoltsberg, instchenden 28*?» Sept., auf Fürstl. Kriegs- und Domainen-Cammer allhier abge
halten werden, welches hierdurch öffentlich bekannt gemacht wird, damit diejenige, welche sothane
Pachtung auf gewisse Jahre zu übernehmen gedenken, sich besagten Tags sowol, als auch vorher


